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Mitteilung der Bürgerrechtskommission 

 
 
Gestützt auf das zugesicherte Gemeindebürgerrecht von Reiden und die Eidgenössische Ein-
bürgerungsbewilligung hat das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern das 
Bürgerrecht des Kantons Luzern erteilt an  
 

• Müller Henry 

• Freudemann Günter 
 
 
Damit sind auch das Schweizer- und das Gemeindebürgerrecht in Kraft getreten.  
 
 
Folgende Personen haben bei der Bürgerrechtskommission der Gemeinde Reiden das Gesuch 
um Erteilung des Schweizer Bürgerrechts eingereicht 
 

• Lanner Stephan  Lanner Jaroslava 

• Lanner Svetlana  Lanner Adelina  
 

                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
Lanner Stephan    Lanner Svetlana        Lanner Jaroslava         Lanner Adelina 
 
 
Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Reiden steht das Recht zu, während 20 
Tagen bei der Bürgerrechtskommission schriftlich eine begründete Stellungnahme zu den Ein-
bürgerungsgesuchen unter Angabe des Namens und der Adresse abzugeben.  
 

Die Eingabefrist läuft vom 1. bis 21. Juni 2026. 
 
Namenlose Stellungnahmen an die Kommission können nicht berücksichtigt werden. Die Ano-
nymität der Personen, die Hinweise machen, wird auf ausdrücklichen Wunsch gewährleistet.  

 
Herzlichen Dank für die Mitarbeit. 
 
Gemeinde Reiden 
Bürgerrechtskommission 
Grossmatte 1 
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